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Fehldiagnose – Wer
haftet?

Der Fall:
Ein Mann fühlte sich eines mor-
gens unwohl und rief deshalb sei-
nen Hausarzt an. Er kontaktierte
ihn mehrmals, bis der Arzt end-
lich am späten Nachmittag bei
ihm Zuhause vorbeikam. Er ver-
schrieb ihm Schmerzmittel gegen
seine Beschwerden, hielt eine
Einweisung in eine Klinik jedoch
nicht für angebracht. Ein fataler
Fehler: Im Nachhinein stellte sich
heraus, dass der Arzt eine Fehl-
diagnose gestellt hatte. Denn
nachdem sich der Gesundheits-
zustand des Mannes weiter ver-
schlechterte und er schließlich
doch ins Krankenhaus eingelie-
fert wurde, stellten die Ärzte dort
einen Schlaganfall fest. Der Mann
blieb halbseitig gelähmt.

In der Folge verklagte der Pati-
ent seinen Hausarzt – aber auch
den Sanitätsbetrieb.

Wie die Gerichte entschieden:
Tatsächlich stellte der Gerichts-
sachverständige fest, dass die teil-
weise Lähmung des Patienten
höchstwahrscheinlich hätte ver-
mieden werden können, wenn
der Hausarzt den Patienten recht-
zeitig ins Krankenhaus eingewie-
sen hätte. Das Gericht erster In-
stanz verurteilte daher den Arzt
sowie den Sanitätsbetrieb zur
Zahlung eines Schadenersatzes
von insgesamt 70.000 Euro.

Im Berufungsverfahren wurde
dann aber die Haftung des Sani-
tätsbetriebs ausgeschlossen und

lediglich der Basisarzt dazu ver-
pflichtet, die genannten Summe
zu bezahlen. Die Begründung:
Die Sanitätseinheit könne nicht
für die vom Hausarzt verschulde-
ten Nachlässigkeiten zur Ver-
antwortung ge-
zogen wer-
den, zumal
ein Basis-
arzt nicht in
die Kranken-
hausstruktur ein-
gebunden sei.

Der Fall landete
schließlich vor dem Kassati-
onsgerichtshof, der kürzlich ein
Urteil gefällt hat (Nr. 6243/15 vom
27. März 2015). Dieser kam zum
Schluss, dass in solchen Fällen
nicht nur der Basisarzt, sondern
sehr wohl auch der Sani-
tätsbetrieb haftet.
Schließlich sind beide
für die medizinische
Grundversorgung der
Bürger zuständig und ha-
ben eine entsprechende
Konvention abgeschlossen.

Denn das Höchstgericht war
– anders als zuvor das Oberlan-
desgericht – der Auffassung, dass
gemäß dem Gesetz, das allen
Bürgern eine angemessene medi-
zinische Grundversorgung ge-
währleistet (Nr. 833/1978), die
Gesundheitsversorgung nicht
nur stationär oder ambulant,
sondern auch zu Hause zu ge-
währleisten ist.

Um diesen Dienst zur garantie-
ren, bedienen sich die Sanitäts-
betriebe bekanntlich der Mitar-
beit von Ärzten, die in eigene Lis-
ten beim Sanitätsbetrieb einge-

tragen sind und von den Bürgern
gewählt werden. Die Sanitätsbe-
triebe bezahlen dann die Basi-
särzte aufgrund der Anzahl der
Patienten und der erbrachten
Leistungen. Aus diesem Grund ist
nach Auffassung des Höchstge-
richtes die Tätigkeit des Basisarz-
tes als Bestandteil der Dienstleis-

tungen des Sanitätsbetrie-
bes zu betrachten.

Wenn daher ein Ba-
sisarzt einen Patien-

ten falsch oder unzu-
reichend behandelt,

haftet neben dem Arzt
auch der Sanitätsbetrieb

für die Schäden.
Im Anlassfall hat so-

mit das Höchst-
gericht das Ur-
teil des Ober-
landesgerichts
aufgehoben
und den zu-
ständigen Sa-
nitätsbetrieb
samt Basisarzt
insgesamt zur

Zahlung des
Schadenersatz-

betrages von 70.000
Euro verurteilt.

Dieses Urteil kann sich
für Patienten als höchst vorteil-

haft herausstellen: Denn würde
bei derartigen Fehldiagnosen

oder auch ärztlichen Kunst-
fehlern nur der Basisarzt

haften und dieser hätte
keine oder nur eine un-

zureichende Haft-
pflichtversiche-

rung, dann liefe
der im Verfah-

ren siegreiche
Patient Gefahr, die zu

seinen Gunsten ergangene
Entscheidung gar nicht vollstre-
cken zu können.
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